


Vorwort 

Das deutsche Gesundheitssystem ist seit Jahrzehnten Gegenstand von Reformbemühungen 

unter unterschiedlichen Aspekten und aus unterschiedlichen Lagern und wird es wohl auch 

noch lange bleiben. Dabei steht eine von vielen geforderte Radikalkur nicht wirklich zur 

Diskussion, wenn man berücksichtigt, dass solche Forderungen nach einem Systemwechsel 

von den großen politischen Kräften in der Regel nicht aufgenommen werden. 

 

Die Reformen der Vergangenheit jedenfalls beschränkten sich im Kern auf Finanzierungs-

fragen. Kostensenkung und Erschließung neuer Geldquellen waren die wesentlichen Objekte. 

Betrachtet man die zurzeit in der politischen Diskussion befindlichen Reformpläne für die 

nähere und weitere Zukunft, bietet sich kein wesentlich anderes Bild: Umstrukturierung und 

mehr Wettbewerb ja, aber mit dem vorrangigen Ziel der Kostensenkung und neuen 

Finanzierungswegen zum Beispiel mit einer allgemeinen Bürgerprämie. 

 

Ob unser öffentlich-rechtliches Gesundheitssystem als solches den Anforderungen der  

zukünftigen Veränderungen der Gesellschaft und der Medizin noch gewachsen ist, ist eher ein 

Problem und Diskussionsthema unter Fachleuten. Dem Bürger wird mehr der Eindruck 

vermittelt, das ganze System könne im Prinzip für die Zukunft erhalten werden, wenn man 

nur eine „vernünftige“ Finanzierung erreichen könnte. Auch das bedeutet im Kern nur die 

Verbreiterung der  Basis der Finanzierung mit dem Rückgriff auf Steuergelder und mehr 

Eigenbeteiligungen. 

 

In der vergangenen und häufiger in der jetzigen Reformdiskussion taucht immer mehr das 

Wort „Wettbewerb“ auf. Wettbewerb ist das Zaubermittel, mit dem Bewährtes bewahrt, 

Neues leicht eingeführt und überhaupt alle Probleme gelöst werden können. Blickt man an 

dieser Stelle etwas tiefer, erkennt man schnell, dass ganz überwiegend eigentlich keine 

Veränderung des existierenden öffentlich-rechtlichen Gesundheitssystems in Richtung 

wirklich freier Märkte beabsichtigt ist. Das Sachleistungsprinzip wird nicht angetastet. Die 

Abrechnungsregeln für alle Leistungserbringer werden nicht den Marktgesetzen einer freien 

Preisbildung unterworfen. Der Kontrahierungszwang wird nicht abgeschafft, Krankenhaus-

planung und Strukturveränderungen verbleiben in den öffentlichen Händen. Freier 

Marktzutritt, ein Zeichen wirklichen Wettbewerbs, findet nicht statt. Alle so genannten Wett-

bewerbshandlungen zwischen den Leistungserbringern und mit den Patienten dienen nur den 

Zielen des Systems und nicht den Teilnehmern freier Märkte. 



 

Höchste nationale und europäische Gerichte haben sich mit der Frage nach dem Wettbewerb 

im Gesundheitssystem befasst, wie die so genannten Festbetragsurteile zeigen. Die europä-

ische Kommission prüft unter wettbewerbsrechtlichen Aspekten die deutsche Krankenhausfi-

nanzierung unter Beihilfeaspekten. Überhaupt wird der Gesundheitsbereich europäischer, so 

dass selbst der deutsche Gesetzgeber sich veranlasst sah, in gewissem Maße die 

Dienstleistungsfreiheit in der EU für den Gesundheitssektor anzuerkennen. Wir werden uns 

mit den Auswirkungen des fortschreitenden europäischen Rechts im Gesundheitswesen in 

Zukunft sehr viel mehr auseinander setzen müssen. 

 

Inzwischen hat auch das Bundeskartellamt den Wettbewerb im Gesundheitssektor entdeckt 

und zwei Fusionen zwischen öffentlichen Krankenhäusern und privaten Krankenhausträgern 

erstmalig verboten, was konsequent weiter praktiziert eine unübersteigbare Hürde für 

zukunftsorientierte Strukturveränderungen wäre. Überhaupt muss die Rolle des europäischen 

und deutschen Wettbewerbsrechtes im Gesundheitswesen einer Standortüberprüfung unter-

zogen werden. 

 

Für dieses ganze Bündel offener Fragen verwundert es, dass es bisher außer oft sehr tiefen 

Einzelfragen gewidmeten Ausarbeitungen oder mehr standortgeprägten globalen Betrachtun-

gen keinen Versuch einer breiten, die einzelnen Problemkreise mit einander verknüpfenden 

Ausarbeitung gibt, europäisches und nationales Wettbewerbsrecht einschließlich der zu 

vermutenden Wirkungen eines wirklich freien Wettbewerbs in den Zusammenhang zum 

nationalen öffentlich-rechtlichen Gesundheitssystem zu stellen. Dieses Buch ist ein Versuch, 

dem abzuhelfen. 

 

Bruckenberger / Klaue / Schwintowski Berlin, September 2005 
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